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Winterabschiebungsstopp  

 

 

Sehr geehrter Herr Fritz, 

 

ich danke Ihnen für den per E-Mail vom 15. Dezember 2014 übersandten Beschluss der 

Fraktionen des Freiburger Gemeinderats. 

 

Die Zahl der Menschen aus Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Kosovo und 

Serbien (Westbalkanstaaten), die in Baden-Württemberg um Asyl nachsuchen, ist in den 

letzten Jahren stark gestiegen. Kamen 2011 noch 1.120 Asylantragsteller, waren es 2013 

bereits knapp 6.000. Die Tendenz setzte sich auch im vergangenen Jahr fort. 

 

Bis Ende November 2014 haben bereits rund 6.000 Menschen aus diesen Staaten einen 

Asylantrag in Baden-Württemberg gestellt. Zwischen 2012 und dem 30. November 2014 

kamen über ein Drittel aller Asylsuchenden in Baden-Württemberg aus diesen Staaten; 

noch 2011 waren es weniger als 20 %. 

 

Diese Entwicklung ist nicht auf eine veränderte politische Situation oder auf kriegsähnliche 

Zustände wie etwa in Syrien zurückzuführen. Das für das Asylverfahren zuständige Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat festgestellt, dass das Asylsystem von 

Antragstellern aus diesen Ländern weitgehend aus asylfremden Motiven zur Zuwanderung 

genutzt wird. Das zeigen insbesondere die Anhörungen, die das BAMF mit den betroffe-
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nen Personen führt. So werden in den Anhörungen insbesondere wirtschaftliche Gründe 

für die Zuwanderung vorgetragen. 

 

Aus dem Vortrag der Betroffenen folgt eine sehr niedrige Schutzquote für Personen aus 

diesen Herkunftsländern; sie lag bundesweit im vergangenen Jahr unter 0,2 %. Diese Ent-

scheidungspraxis des BAMF wird außerdem fast durchgängig von den Verwaltungsgerich-

ten bestätigt. Folgerichtig hat der Bundesgesetzgeber mit Wirkung vom 6. November 2014 

Bosnien und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und Serbi-

en als sichere Herkunftsstaaten eingestuft. 

 

Die stark gestiegenen Antragszahlen aus den Westbalkanstaaten führen dazu, dass 

Kommunen und Land bei der Unterbringung an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit ge-

bracht werden. Die erforderlichen Ressourcen bei der Unterbringung werden dringend für 

die Flüchtlinge aus den humanitären Krisenregionen benötigt. Dies gilt umso mehr, als 

Deutschland aus humanitären Gründen in beträchtlichem Umfang Syrer aufnimmt. 

 

Es ist daher auch im Interesse des Landes Baden-Württemberg, sicherzustellen, dass die 

Kapazitäten insbesondere bei der Aufnahme und Unterbringung in den Kommunen auf 

diejenigen Menschen ausgerichtet werden können, die tatsächlich aufgrund von Verfol-

gung entsprechend der Kriterien der Genfer Flüchtlingskonvention ihr Land verlassen und 

in der Bundesrepublik Deutschland Schutz suchen. Der Flüchtlingsschutz umfasst nicht 

die Flucht aus wirtschaftlichen Gründen. 

 

Vor diesem Hintergrund müssen Verzögerungen bei der Rückführung vollziehbar ausrei-

sepflichtiger Ausländer, denen eine Rückkehr auch zumutbar ist, vermieden werden. 

 

Die Situation in den Westbalkanstaaten - auch der Minderheitenangehörigen - rechtfertigt 

nach den aktuellen Lageberichten des Auswärtigen Amtes keine Anordnung eines gene-

rellen Abschiebungsstopps gemäß § 60 a Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes. Dies entspricht 

auch dem Ergebnis der Kosovo-Reise des Petitionsausschusses des Landtags von Ba-

den-Württemberg. 

 

Was die Situation in Serbien betrifft, hat sich Herr Minister Gall im Übrigen am 9. Dezem-

ber 2014 ein eigenes Bild vor Ort gemacht. Er hat dabei keine Erkenntnisse gewonnen, 

die im Ergebnis gegen Rückführungen in diesen sicheren Herkunftsstaat sprechen wür-

den. 
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Wir verkennen nicht, dass die Minderheitenangehörigen in den Westbalkanstaaten von 

einer allgemeinen schwierigen sozialen Lage betroffen sind. Die daraus resultierenden 

Probleme und insbesondere eine bessere Inklusion der Minderheitenangehörigen in den 

Herkunftsstaaten müssen jedoch vor Ort gelöst werden. 

 

Aus den Lageberichten des Auswärtigen Amtes ergibt sich, dass registrierte Minderhei-

tenangehörige die gleichen Rechte wie die Mehrheitsbevölkerung haben. Insbesondere 

haben sie Zugang zur Sozialhilfe. Es gibt daher keinen unter humanitären Gesichtspunk-

ten nachvollziehbaren Grund, weswegen registrierte Minderheitenangehörige nach 

Deutschland migrieren müssen.  

 

Entscheidend aber ist, dass nur registrierte Minderheitenangehörige von aufenthaltsbeen-

denden Maßnahmen der Ausländerbehörden betroffen sind. Das landesweit für Abschie-

bungen zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe erhält nur in den Fällen eine Zusage 

für eine Rückübernahme durch den Herkunftsstaat, in denen es sich um registrierte Roma 

handelt bzw. die Voraussetzungen für eine Registrierung vorliegen. Im Übrigen sind nicht 

registrierte Roma gar nicht in der Lage, visafrei in die Bundesrepublik einzureisen, weil sie 

nicht im Besitz biometrischer Reisedokumente sind. 

 

Vor diesem Hintergrund werden bestehende Ausreiseverpflichtungen durchgesetzt, soweit 

alle formalen Voraussetzungen vorliegen und die Betroffenen ihrer gesetzlichen Ausreise-

pflicht nicht freiwillig nachkommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Hellstern 

Ministerialdirigent 

 


